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Nationalversammlung.
Der Zentralrat der Lutschen̂ ublikL m° die Na-

tlonÄversammlung erne Mitteilung gelangen lassen in der
.r da- gebieterischeBedürfnis betont, das Reich ni  einem
caTSnll r^ tC UnSü9eftaItert- Als die wichtigste Auf¬
gabe der A.-S .-R . rn Deutschland bezeichnet der Zenttalrat
Die R^ n n" Dämpfung einzelstaasiicherHoAtsrechte
??e WÄ tt °?afDCr̂fmTnIu;n® darf von keiner andren
Körperschaft insbesondere nicht von den Landesnational¬
versammlungen, beschränkt werden. In der Erwartung dak
dre Msiorialversammlung ihre volle Souveränität durchW?
egt der Zenlralrat die ihm vom Reichskongreß der 2WS .R

s - „d, >„ iÄW 'ÄS

Ansprüche der Sozialdemokraten.
baraû ünn  rvr ®ie  Sozialdemokratie legt SJert

Ernf den des Präsidenten der Natchualvtt-'
ßU d ^̂ tzen. Wie verlautet, gedenkt die So-

pE Ebett lür l en  Z ll?Ufi9en  P '° lidenten der Ne-
Scheidem. nn' und te J! #PV ? Ministerpräsidenten

NatEalversammlun̂ enLder T odê L
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Geschäftsstelle:
Königstein im Taunus , Hauptstraße 41.

Fernsprecher 44.

um? * * * « **£ * -in Donnerstag
■i , ®t£b5 ausgenommen.

aZr "ZZ bJe Crrl<f)'tun« von Dehilfsbauten, Baracken
von 30 fr  und bis zur Dauer

Diese Zwangspacht ermöglicht
ch den « chutz der LMibenkolonisten gegen willkürliche

w ^ wichtigsten ist aber die Befugni-
tSJÜrrr * ? ’ aUeS  lAbständig zu bestimmen.
5 » ! ! ? °bm ^ eisbehörden sich nicht binnen kür-
JSÜrÜrV *” Daulusügen einigen. Alle Streitfragen
^K ^ benbau und Teilnahme an Gemeinde. , Kirchen.
» ^ ^ ullasten, die sonst das Bauverfahren .auf Zähre ver-

zögerten, werden fetzt binnen wenigen Tagen durch den Be-
Zirkskommisstr geregelt werden. Endlich erhält der Korn-

Recht Ziegeleien zwangsweisewieder in Betrieb
^ ^ . ^ d natürluhe Baustoffe, Holz, Lehm. Kies , San !d
rj^ ’̂ ^ enteignen Lurusbauten zu verbieten und über-

fen M-tteln die Beschaffung von Klein, und
Mittelwohnungen zu fördern. Die Befugnisse der Kom-
missare sind also praktisch unbegrenzt. E? hängt vbn den
lf ersonen ab, wie sie durchgeführt werden.

Schaffung von Sicdlnngsland.
nrtJii*  und der Staatssekretär des Reichs.
W *h m I abln u ^ er dem 29. Januar eine mit dem

in' ftraf‘ tretende Verordnung zur
Neschaffung von l-ndwutschastlichem Siedelland erlassen
E ^ ^ Sewdes hervorgehoben H:  Die Bnnd erftaatM find
IflSJÄL ? “ "E Ansiedelungen gemein,
Le m^ ? ^ "" ^ Engen zu begründen, soweit
solche nicht vorhanden sind. Der Gefchäftsbezirk der Unter-

“ " T |l„ b b-i milul  te
mTS ' “9'.5 d " 6i *bcIungsUTiternefwnen
JU Wdltta , Cfrlrmso-rt , um » »„, t "
* l0e  Srädelungsunteriiishmm ist berechtigt unbe-

wirffchaftetes oder im Werte der dauernden BrennkÄur oL
verwaltetes Moorland oder anderes Oed-

^ f1« Sredelungszwecke im Enteignungswege in Anspruch
SrtÄS Semeinnützige Si & ÜC
SwÄttlSi ' S ' « * » . 4 « .

43. Zahrgang
Rtege vom Hofe zur SlrbctU und voft der Arbeit zum Hof«
einzurechnen, nicht dagegen die Arbeitspausen, sowie di«
Fultcrnngszeiteii b.ei den Arb-eitsgespannen. § S. Während
des ^-ommerhalbfahressind täglich miwd>eistens zwei Stunden
Ruhepausen zu gewähren. § 6. Der Barlohn ist in der
Regel wöchentlich zu zahlen. § 9. In Zahresverträgen darf
die Entlohnung auf die verschiedenen Jahreszeiten nicht
unangoniessen verteilt sein, so daß die Entlohnung in der
Winterzeit in  auffälligem Mißverhältnis zu der auf sie ent.
fallenden Sstbeitsleistung und zur Entlohnung für das ganz«
Jahr steht § 11. Als Vergütung für eine Ucbcrstunde
soll mindestens ein Zehntel des Ortslohnes im Sinne der
Reichsverslcherungsordnung mit 50 v. H. Aufschlag zugrund.,
gelegt werd>en. § 12. Füttemng und Pflege der Tiere so-
wie sonstige naturnotwendige Arbeiten sind, solchen Arbet-
lern, welche diese Arbeiten nicht allgemein vertraglich über¬
nommen haben, als Ueberstundenzu vergüten. Andere
dringliche Arbeiten an Sonn- und Festtagen sollen mil min-
böftens dem doppelten Ortslohn im Sinne der Reichsver-
sicherungsordnung vergütet werden. § 14. Arbeiterinnen
dre em Hauswesen zu versorgen haben, sind̂ so früh von de»'
Arbeit zu entlassen, daß sie eine Stunde vor der Hauptmaht-
£5 * ™ J 51* Hciurlichkeit eintreffen. An den Tagen »»»
Weihnachten. Ostem und Pfingsten find sie von der Arb« »
entbunden. Arbeiterinnen , die ein größere- Hauswesen
zu versorgen, ^ Lchllfen, di. uÜEß
pr eigenen Famille gehören, zu bekösügen haben, sind, «S-
gesehenm Notfällen, nur insoweit zur Arbeit zu verpflichte»
Si !f Zz ernebI ?' t Beeinträchtigung ihrer häurkicbe«

rf 18' m  vvrzeisiger Beendigung der
Dlenstverhaltniffer sollen dem Dienstverpflichteten von de«
ihm vom Arbeitgeber gewähren Land die Früchte in einem
seinen bisherigen Lerstungm entsprechenden Anteil unter
Zugrundelegung des Durchschnittsertrags, der Fläche zu.

>tnegs beschädigten- und Hinterbliebenen-Renten, dürfen auf
werden. § 20. Für den Dienst¬

verpflichteten günstigere gesetzliche oder vertragliche Arbeit-.bedinannaeii ^ . «■. , . 'r ; T 1 16 in >emem Bezirk gelegenen r r |W,wl( «umligere geietziiche oder vertraglicl-e Arbeits.
«mr - ’fZL 'ZZS ? **r wiewT  EMnontznen . Um 6 Uta Grundstücke im Umfange von zwaniia ^ h'dngen bleiben bestehen. - Die vorstehende voUSufia«
Mmmlch ^ Lllchdie Regien ,ngstruppen nach dem j ^ -7 T  E ^ mtzstücken. Die i Landarbeit - ordnmig erhält hierdurch bis zum Erlaß ein«
den toJSJ? ™ Een Serteir des Rathauseg und besegle,, ! ^ - Nisinner der großen Guter sind zu Landlieferungsverbän ^ndgulsigen Landarbeitsordnuna vom T».»» k,. ,

^ Inletten MaAL

chügczahll. Die näheren Veltiismiv?w->„ v

,—w =,. wiocren des
kommunifsifchen Regimes.

D̂ 'di? s^ ^ ''""itszustand in Oberhäuten
w- d« ÄS ? T-chche

n^ hst- Die nähevm Bessiim̂ 'LLLLL
"^ urryieren Plünderungen Tatlacki« bfr fWhTuT ^andeszentralbehord'en können die Aufgabe

-^ ’ßm 6- F^ ruar über die Stadt Oberen bl *Z auch auf andere Stellen ins-

empfiehl, ein/ ^ r *? Deauffichtigung der Propaganda
pagand« wie vaE ^ ^ ^ ' wonach ! bolschewistische Pro-

w.e Landesverrat bestraft werden soll
üiel r - l  Personen erschossen.

versuch/̂ ' kam es im Anschluß an Putsch-
lrosen getötet? ,5 4 ^ioilirteji und 3 Ma-
Anschluß au d?es,? n̂ """eleute verwundet wurden. I »,
^rsam,nl,inqc„ leAbH 9VT ben 91  öffentliche
sur beute LS „m *1 l c Egehalte,i . in dendn

»4? beschlossen wurde.
Zur N? ? ^ ^ Eohnunt,skommiffnre.

^ « egî 7 ^ .. b7Zdring.endfteii Wohnungsnot hat die
^ ^ anlmr auf Anregung der neuen

,7Ordnung erlassen Wohnungswesen eine
7 ^ Erinau „a ! I r6rofe  i ur  s ^ wellen Durchführung der
^irks -Wah^ E ^ vser Fanillien für die Uebergangszeit
? °cht gestellt werd-n v̂^ mrffare mit sehr weitgehender Bolt-
^ Ssilatskommiffa/kür? äs sind sofort von
^ '^bpräsideme,, !u  das Wohnungswesen die Regie.
'? hnungskomnm? Kommissare bestellt worden. Diese
Î sse aus deni W? *** Zal befugt’ Ee Hinder-
^ftertaufter Rr«ff raunim ’ "" 'd sogar gesetzliche Bor-
"Ungen zu' ^ ^ ll>cnn cs  Et . schnellstens Wol>

Baull ? Rezirkskom.niffar kann sich das
/offen. Aaf de/? / îbchenfalls durch Enteignung bc,

Zeucht er bei der « J ^ rr ^ Egchende Wertsteigerungen
^ckstchtig? ZrlTf 1"’9 ber  Entschädigung nicht zu

Daneben kommt die Bestellung von Erbbau-

rungsverband. hat auf Verengen des gerneinrsiitzigen̂ edjc

wBestände ,1 dergroßen Guter zu einein angemessenen
Stelle \ 0 atten' ®ler  Landbelieferungsverband hat an

Vorkaufsrecht auf alle großen Güter feines Berirk-. Alle
enieinden oder Giitsbezirke können durch Anordnung der

MÄLMrALFLZ
eschaffen, so kann die Landgemeinde es im Wege der Back

tnng oder Enteignung in Anspruch nel? ? 9 ^
vorläusitie Landarbeitsordnuna

in Prenffen,
ÜZI OTu°u 7 n verbänden landwirtschaftlicher Arbeitgeber
und Arbeitnehmer vereinbart̂ wurde hat von der Rein,«,
leglemng und dem Reichsarbeitsamt durch/ Veröffentlicbuna
am 24. Januar Gesetzeskraft erhalten In der a 2 ? ?

sich«, R ^ "Euug bestimmen die wich.sigstp Paragraphen:
schällch
EG besteht, sind Dienstoersiäge,ni mehr 7s hal äbL
Dauer schriftlich abzuschließen, sofern Ln « WA
zeft°besiäa7 -°^ ®ieĝliche Höchstarbeits-
je t betragt in vier Monaten durchschnittlich acht in vier
Monaten durch.schmttlich zehn und in weiteren vier Monaten
elf Stunden . Darüber hirmus geleistete Ueberstunden sind
besonders za vergüten. § 4. In die Arbeitszeit sind die

V -,7 „ r » LL,UU Vi.crourw ots zum Erlaß eine»
endgulttgen Landarbettsordnung vom Tage der VerkünLurr,
dieser Verordnung an Gesetzeskraft 1

Neue Gifenbahnfahrpreise.
Ab 1. Apul werden die Personenzugfahrpreiss erster
werter Klaffe um 100. 40. 30 und 25 Prozent er-

Erganzungsgebühr fällt bei Schnellzügenf. rt.
Reben dem Personenzugpreis werden dann Schnellzua-
zuschlage bis 75 Km. erster und zweiter bezw. dritter
Klaffe 2 bezw . 1 Mark, bis 150 Km. 4 bezw. 2 Mark
Derfehlmit ? ? 6 u ^ ' 3 Mark -erhoben. Für den Nah^
verkehr mit Schnellzügen wird ein Mindestfahrpreisvon 17
Mark für erster Klasse, 10 Mark für zweiter Klaff« und
5 Mark für dritter Klasse festgesetzt. Eine Erhöhung d. r
Fahrpreise der Arbeiter-, Schüler- und Monatskarten tritt
nrcht ein ; bei letzteren fällt die eingerechnet« 50proz
Erganzungsgebühr fort. Militär zahlt voraussichtlich außer
dem seit Apnl 1918 eingeführt.n lOproz. einen wei-
teren LOproz. Zuschlag. Zusammengestellte Fahrscheinheft«
S'bt e- vorerst nicht mehr. Der Hundefahrpreis wird um
20 Prozent erhöht. Bei Gepäck und Erpreßgut entfällt
der doppelte Frachtsatz, es werden 50 Prozent Zuschlag
erhoben. ^ Dre Beschränkung des Einzelstück- von 50 Kgfällt fort.

Die Arbeitslosigkeit in Berlin.
Nach der „Franks. Ztg.» hak die Zahl der Arbeitskof. »
Rerlm ,etzt 220 000 erreicht. Der Kohlcnmangel dürft«

dve Sttlleguny noch weiterer großer Werke zur Folge haben.
Unsere U-Boote.

Die Uebcrgabe der deutschenU-Voote an dle brisisch.
Marine geht in Gemäßheit mit bm  Wafsenstillstandsbe.
bmgungen vonstatten. 37 U-Boote sind behufs technWer
Untersuchungen zur Verkeilung unter die alliierten Mächte
gelangt. Diese Boote sind bereits nach verschiedenen! alli¬
ierten Häfen abgcgangen, wo sie seitens der Schiffsbaner
einem sorgsamen Studium ihrer Maschinerie und inneren
Slusstattung unterworfen werden. Ueber das schlicßlichle
Schicksal aller Unterseeboote wird die Frieden skonftrenz ent-
schebden. Die Ânsicht der Marinesachverständigen geht dahin,
dcrsz ihre .̂ onstniktion eine äußerst gute jst, speziell war gr-
wisse techmsche Details betrifft.



Heimkehr unserer Ostafrikaner.
Der Dampfer „Feldinarschall" mit den Generalen von

Lettow-Vorbeck und Wähle, dem Gouverneur Dr. Schnee,
24 Offizieren, 88 Militärpersonen, 19 Zivilisten sowie 106
Frauen und 90 Kindern ist am 17. Januar von Daressalam
über Südafrika nach Europa abgegangen.

Wilson in der französischen Kammer.
Paris , 6. F«l>r. - Präsident Wilson in Begliitung de»

Präsidenten Poincarä , Deschanel, Clemenceau und Dubost
wurde feierlich in der Kammer empfangen. Deschanel
hielt eine Lobrede auf Amerika und Wilson und sagt«
u. a. : Dieser Krieg ist nicht wie andere Kriegs gewesen
und der Friede mutz sich von anderen Frieden unter¬
scheiden. Die Schuldigen müssen bestraft werden. Deutsch¬
land darf nicht mehr in der Lage sein, Frankreich zu be¬
drohen. Präsident Wilson «ntgegnete, daß er immerhin
die Freundschaft empfinde, die ihn mit dem französischen
Volke verbinde. Die Zeit der Gefahren sei vorbei. Keine
Bedrohung sei mehr möglich, ohne daß die ganze Welt
sich erhebe. Ich kann nicht zugeben, fuhr Wilson fort,
daß die letzte Tragödie sich wiederholt. Die ganze Welt
wird die Sicherheit Frankreichs verbürgen. Wir sind Ihre
Freunde, Ihre Mitkämpfer und Ihre Verteidiger und
werden es mit Ihnen bleiben, damit die Welt die Frei¬
heit genießen kann:

Wie
Frankreich den Lebensmittelwucher bekämpft.

Aus Köln berichtet man folgenden englischen Funkspruch:
Der französische Senat tagte am Sonntag , um Maßnahmen
gegen die hohen Lebensmittelpreife und die hohen Preise
für notwendige Bedarfsartikel zu beraten. Es wurde be-
kanntgegeben, daß eine Entschließungangenommen wurde,
Lebensmittelspekulanten kriegsgerichtlich zu verfolgen.
Außerdem wird der Kammer ein dringlicher Gesetzentwurf
zugehen, um die Strafen für Ueberschroitungen genannter
Art zu erhöhen.

Kleine Meldungen.
— Keine Verstaatlichungder Eisenbahn und Bergwerke

in England. Dem „Allgem. Handelsblad" zufolge schreibt
ein Mitarbeiter der „Daily News", die britische Regierung
habe die Verstaatlichung der Eisenbahnen vorläufig aufge¬
schoben und werde sich mit der Staatskontrolle zufrieden
geben. Die Frage der Verstaatlichung der Kohlenwevke
werde nicht aufgeworfen werd en.

_— Die Ruinen von Ppeni . Die belgische Regierung hat
beschlossen, die Ruinen von Ppern in ihrem fetzigen Zustande
bestehen zu lassen und eine neue Stadt Ppern daneben!auf¬
zubauen. Das Gleiche soll mit Dinant geschehen.

Wien, 4. Febr. Infolge stark̂ -.Verkürzung der Fleisch,
ration haben!hier große Sttüßeift ..K ^ vungen stattgefundon,
wobei es zu Plünderungen von Lebensmittelgeschäften und
Hotels kam.

Cokaloadjricljten.
* Königstein, 10. Febr. Die mit Lichtmeß begonnene

Winterherrschaft hat sich seit Freitag noch verstärkt. Bis
10 Grad sank das Quecksilber im Thermometer unter
Null, scharfer Nordost und Nordwind macht die Kälte
noch fühlbarer, heute waren es noch 8 Grad. Leider
war der Schneefall nicht ausgiebig genug, die Felder
sind nur noch wenig mit' Schnee gedeckt und nur an
wenig Plätzen konnte bis jetzt gerodelt werden. Hier
diente die Klosterstraße gestern als Rodelbahn. Deutsche
Jugend und Franzosen aller Chargen nutzten mit Fleiß
die Gelegenheit, in diese freudeleere Zeit, die sonst vom
Faschingsjubel und -Trubel widerhallte, etwas Abwechs-
lung und Vergnügen zu bringen.

* Königstein. 10. Febr . Von heute Montag ab be-
ginnt der Unterricht in der Volksschule um 7*/, Uhr ; dem-
entsprechend ist der Gottesdienst in der katholischen Kirche
um 67 , Uhr.

-r- 25 Jahre Vereinsdiener und Beitragserheber im
Dienste des Vorschuß- und Kreditoereins Königstein war
dieser Tage Herr Gg. Schauer, hier. Seit dem Gründungs-
jahr des Vereins (1864) versahen bis heute nacheinander
der verstorbene Vater und ein Bruder des Jubilars diese
Stelle , worauf man ihn- als Nachfolger wählte. Gleich¬
wie seine Vorgänger , versieht der Jubilar gewissenhaft
und ehrlich die ihm übertragene Funktion Unverdrossen
wandert der „Eeldmann ", trotz oftmals recht schlechten
Weg- und Witterungsverhältnissen im Winterhalbjahr,
Sonntags auf seiner vorgeschriebenen Tour von Dorf zu
Dorf. In weilen Kreisen wurde er bei diesen Wegen
bekannt, seine stets gleichbleibende Freundlichkeit und
Pflichttreue hat ihn in dieser langen Zeit sowohl bei den
zahlreichen Mitgliedern wie auch beim Vorstand und dem
Aufsichtsrat des Vorschuß- und Kreditvereins gleich beliebt
gemacht, sowie Achtung und Anerkennung erworben.

* Gedenket der hungeniden Vögel! Das eingetretene
Frostwetter und Schnee stellt unsere gefiederte Welt wieder
vor eine Hungerperiode. Sie wird jetzt immer zutraulicher
und schart sich um Wohnhäuser, hoffend, daß daraus etwas
für ihre hungrigen Schnäbel abfällt. In jeder Küche, bei
jeder Mahlzeit gibt es Restchen, mit denen man den Vogel-
mogen erfreuen kann. Darum sorgt für sie und streut vorm
Fenster oder auf sonstige geeignete Stellen im Freien! die
Krumen hin. Bedenkt, baß auch manch nützliches Tierchen
unter dem kleinen Bettlervolk ist, das da draußen darbt.

Die Abhaltung von Gesang- und Tanzknrsen ist von
den, Genemlgouvemicur in Mainz grundsätzlich genehmigt
worden, dach sind- die Musik- und Tanzlehrer gehalten, die
Tage und! Stunden der Kurse sowie ihre Adresse bei dem
Gouverneur anzuzeigen.

— Abermalige Erhöhung der Preise für Druckpapier.
Die Reichsstelle für Druckpapier gibt bekannt, daß die Preise
für letzteres aufs neue erhöht werden müssen, und zwar um
5 4 per Kilogramm. Die Preiserhöhung hat rückwirkende
Kraft ab 1. Januar d. I . Das Zeittmgspapier kostet jetzt
mehr als dreimal so viel wie vor 3 Jahren und ist obendrein
nur in äußerst knapp zugemessenen Rationen zu haben.

von nah und fern.
Flörsheim, 7. Febr. Die französischen Truppen haben

hier eine Brücke über den Main geschlagen, 'die gestern in
Gegenwart der Generalität aus Mainz zum erstenmal über¬
schritten wurd>e.

Offenbach, 4. Febr. Um die überhandnehmenden Tanz-
belustignngen zu unterbinden, hat der Vollsrat für die Stadt
und den Landkreis Offenbach eine äußerst scharfe Verfügung
gegen die Tanzlustbarkeiten erlassen. Es ist fernerhin, nur
Korporationen von über hundert Mitgliedern Tanzen in
der Zeit bis zum 1. April d. I . gestaltet.

Alzey. Die Kavnevalsleitung eines Dorfes im Kreise
Alzey hatte den französischen Ortskommandanten um Ge¬
nehmigung zur Abhaltung eines Maskenballes ersucht. Die
Antwort lautete: „Da Frankreich um seine Söhne trauert,
können im besetzten Gebiet solche unzeitgemäßen Veran¬
staltungen nicht genehmigt werden. Außerdem hat auch
Deutschlandl erhebliche Gründe zur Trauer und zur Spar¬
samkeit." Die französische Antwort trifft den Nagel auf den
Kopf.

Aus der Schweiz, 4. Febr. In Wattwil in der Schweiz
brach in dem Gemeindearmenhaus Feuer aus . Von den
etwa 50 Insassen starben 20 in den, Flammen ; 5 weitere
werden vermißt. Die Ursache des Brandes ist noch nicht
bekannt.

Amtliche Bekanntmachungen.
Für den Bereich der Schutzttuppenverwaltung ist ein

besonderes Versorgungsamt mit der Dienstbezeichnung„Ver¬
sorgungsamt der Schutzttuppen in Berlin W 8, Mauer¬
straße 45/46“, eingerichtet worden.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Wiesbaden, den 23. Januar 1919.

Regierung.

Ministerium des Innern.
IIe 2561 Berlin, den 14. Dezbr. 1918.

Fin . Min . I 14 930.
Sofort!

Hinsichtlich der Erstattung der den Gemeinden und Ee-
meindeverbänden zu den Kosten der Erwerbslosenfürsorge
in der Verordnung des Reichsamts für die wirtschaftliche
Demobilmachung vom 13. Mvember 1918 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 1305) zugösichertenReichs- und Staatsbeihilfen wird
im Einvernehmen mit dem Reichsschatzamt folgendes be¬
stimmt:

1. Höhere Verwaltungsbehörden im Sinne dies § 16
der Verordnung, denen wir hiermit die Festsetzung und An¬
weisung «der regelmäßigen Reichs- und Staats -Beihilfen
sowie die Gewährung von Vorschüssen auf diese Beihilfen
übertragen, sind die Regierungs-Präsidenten und für die
Stadt Berlin der Oberpräsident in Charlottenburg.

2. Die Gemeinden (Gomeindeverbände) haben die An-
träge auf Gewährung der Reichs- und Staatsbeihilfen so¬
fort nach Monatschluß nach beiliegendem Muster I der zu¬
ständigen höheren Verwaltungsbehörde unmittelbar einzu¬
reichen. Es ist darauf zu achten, b'afe die vorgeschriebenen
Fejststellungs- und Richtigkeits-Bescheinigungen ordnungs¬
mäßig vollzogen sind; auch haben die Gemeinden(GemeiNd'e-
verbände) über die angeforderten Reichs- und Staatsbeihilfen
der Einfachheit halber gleich bei Einsendung der Forde¬
rungsnachweise auf diesen zu quittieren — z. vgl. die Rück¬
seite des Musters I.

Die höheren Verwaltungsbehörden stellen die Forde¬
rungsnachweisenach Prüfung zusammen und überweisen sie
mit der ordnungsmäßig festgestellten Zusammenstellungzur
Zahlung an die Regierungs-Hauptkassen.

Die Regierungs-Hauptkasfen führen die gezahlten Reichs¬
und Staats -Beihilfen in der Ertraordinarien-Rechnung von
der Verwaltung des Innern auf und lassen sie sich am
Jahresschlüssevon der Eeneralstaatskasse erstatten.

Die Generalstaatskasseweist die Ausgaben unter Ab¬
schnitt 0 IV „Sonstige außerplanmäßige Ausgaben" der
Rechnung von !d!er Verwaltung des Innern nach

3. In der Regel sind die zu 2 bezeichneten Forderungs¬
nachweise von den Gemeinden einzureichen!, und zwar auch
in den Fällen , in denen einzelne leistungsunfähige Gemeinden
gemäß ß 3 der Verordnung von Gemeindeverbänden unter¬
stützt werden. Denn die Unterstützungenseitens der Ge¬
meindeverbände können sich immer nur auf die eigentliche
Leistungen der Gemeindien selbst beziehen, die sich nach Abi-
zug der Reichs- und Staats -Beihilfen von den Eefamt-
aufwendnngen Kr dis Erwerbslosenfürsorge ergeben und
deshalb für das hier geregelte Erstattung so erfahren nicht in
Bettacht kommen.

GemeiNd'eoerbände werden nur dann Forderungsnach-
weife einzureichm haben, wenn sie selbst die Evworbslofen-
fürforgo für leistungsunfähige Gemeinden ausüben, und zwar
an diejenige höhere Verwaltungsbehörde, die für die be-
tteffende Gemeinde zuständig ist.

4. Mit Rücksicht auf den Schlußsatz des § 4 der Verord-
nung hat cs hinsichtlich ibier besonderen Erwerbslosensürsorge
für die Textil- und die Schuhwarenindustrie bei den bis¬
herigen Vorschriften zu verbleiben, im besonderen auch, bei
der gesonderten Anmeldung der Aufwendungen für diese
beiden Arten von Erwerbslosenfürforge, zu denen die Bei¬
hilfen nach wie vor aus Mitteln der Kriegswohlfahrtspflege
gegeben werden. Dagegen scheiden alle anderen Arten von

Erwerbslosenfürsorge, einschl. der für die Tabakindustrie, au«
der Verrechnung zur Kriegswo hlfahrts psiege aus.

5. Leistungsschwache Gemeinden, die gemäß § 4 der
Verordnung eine Erhöhung der regelmäßigen Reichsbeihilfe
beanttagen wollen, haben dies in Spalte 6 des Musters I
zu tun. Die höheren Verwaltungsbehörden weifen jedoch
zunächst nur die regelmäßigen Beihilfen nach Vorschrift unter
Ziffer 2 an.

6. Die Höhe der angewiefenen Reichs- und Staats¬
beihilfen haben die höheren Verwaltungsb ehörd en uns all¬
monatlich, und zwar bis zum 11. j. Mts . für den vorher¬
gehenden Monat , nach anl. Muster II anzuzeigen. Die An¬
zeigen sind in einer Ausfertigung an das Ministerium des
Innern einzusenden.

Etwa eingsgangene Anträge auf Erhöhung der Reichs¬
beihilfe — z. vgl. Ziffer 5 — stellen die höheren Verwal¬
tungsbehörden nach Prüfung gegebenenfalls in einer San-
dernachweifung— z. vgl. die Rückseite des Musters II —
zusammen und legen sie in doppelter Ausfertigung zugleich
mit den monatlich'en summarischen Anzeigen zur Entscheidung
vor. Anträge, die ohne weiteres unbegründet erscheinen,
sind nicht in die Sondernachrveisung! aufzunehmen, sondern
gleich abzulehnen. .

Auf Grund der monatlichen Anzeigen ermitteln wir die
Höhe der im ganzen Staatsgebiet verauslagten regelmäßigen
Reichsbei'hilfen und melden sie bis zum 15. j. Mts . (§ 16
der Verordnung) bei dem Reichsschatzamt zur Erstattung an.
Zugleich übersenden wir dem Reichsschatzamt die erwähnten
Sl-nhernachweisungen zur Entscheidung.

Das Reichsschatzamt überweist die Summe der veraus¬
lagten Reichsbeihilfen an die Eeneralstaatskasse, die sie d>urch
Abfetzen von der Jstausgabe bei AbschnittC IV „Sonstige
außerplanmäßige Ausgaben " der Rechnung von der Ver¬
waltung des Innern vereinnahmt.

Di>s Sondernachweisungen 'erhalten die höheren Ver¬
waltungsbehörden demnächst mit der Entscheidung des
Reichsschatzamtesdurch unsere Vermittelung zur Zahlung
der erhöhten Reichsbeihilfen zurück. Diese Ausgaben sind
der Einfachheit halber erst in die Ausgabeanzeigen! für den
nächsten Monat aufzunehmen, und-zwar sirtd sie in Spalte 1
des Musters II vorweg in einer Summe als Sonderbewillig-
ungen des Reiches kenntlich zu machen.

7. Entsprechend' der Vorschrift in 8 16 Abs. 2 der Ver¬
ordnung gewährt das ReichsschatzamtPreußen auf An¬
forderung allmonatliche Vorschüsse auf die zu erwartenden
Reichsbeihilfen. Der erste Monatsvorschuß wirb schätzungs¬
weise ermittelt. die weiteren Vorschüsse werden regelmäßig
in Höhe des für den Bormonat angemcldeten Reichsbei¬
hilfenbedarfs gewährt werden. Demgemäß ermächtigen
wir dis höheren Verwaltungsbehörden , Gemeinden und Ge-
nreindeverbänd'en auf Anfordern gleichfalls Vorschüsse auf
die Reichs- und Staatsbeihilfen zu gewähren und durch die
Regierungs-Hauptkassen zahlen zu lassen, und zwar ist kr
erstmalige Monats -Vorschuß schätzungsweise'anzunehmen,
während die weiteren monatlich'en Vorschüsse je nach den,
tatsächlichen Bedarf bis zur Höhe der für den Vormonat an-
geforderten! regelmäßigen Reichs- und Staatsbeihilfcn zu
bemessen sind. Sollte in einzelnen Fällen zu übersehen fein,
daß infolge starken Anwachsens der Erwsrbslosenziffer die
Reichs- und Staatsbeihilfen des laufenden Monats gegen
den Vormonat erheblich mehr betragen werden, so könnendes
Vorschüsse, falls es sich unr wenig leistungsfähige Gemeinden
handelt, ausnahmsweise entsprechend erhöht werden. Die
gezahlten Vorschüsse sind durch den nächsten Forderungs¬
nachweis — z. vgl. Sp . 4 des Musters I — abzurechnen.

8. Da die Berordüung über die EKverbskofenifüvsorgemit
dem 14. Rvrember 1918 in Kraft getreten ist, so könnte die
Anforderung der Reichs- und Staatsbeihilfen nach dieser
Verordnung zum ersten Male bereits für die zweite Novem-
berhälfts erfolgen. Es ist indessen aus Gründen kr Ein- .
heitlichkeit erwünscht, baß die Anforderung der Zuschüsse zur
Erwerbslosenfürforge für den ganzen Monat November
noch nach den bisherigen Verfahren als Kriegsrvohlfahrts-
ausgabs erfolgt und das neue Verfahren erst mit dem 1. De¬
zember 1918 beginnt.

Sollten jedoch einzelnen Gemeinden aus einer solchen,
Regelung wesentliche finanzielle Nachteile erwachsen, well
ihre Reichs- und Staatsbeihilfen nach d!en Bestimmungen ;
für die Kriegswohlfahrtspflege erheblich niedriger sein wür- 1
den als nach ibier neuen Verordnung, so können diese Ge- '
meinden mit der Anforderung der Beihilfen nach dem neuen ,
Verfahren auch schon für den Monat November beginnen. J
Die Beihilfen sind alsdann jedoch mit Rücksicht auf die Kürze |
der Frist erst in bem Dezember-Nachweis mit aufzusiihren.

Wir ersuchen, hiernach umgehend das Weitere zu veran- '-3
lassen.

Die Anzeigen nach Ziffer 6 sind uns hiernach zum erstenl
Male bis zum 11. Januar 1919 zu erstatten.
Ministerium des Innern . Finanzministerium.

I . A. : gez. Meister. I . A. : gez. Sachs.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn

Oberpräsidenten von Berlin in Charlottenburg.

Die Gemeindebehörden des Kreises ersuche ich, die An¬
ttäge auf Gewährung d'vr Reichs- und Staatsbeihilfen mir
allmonatlich bis spätestens zum 4. für den rücklicgenden Mo¬
nat nach dism vorgeschriebenenMuster I einzureichen.

Die Belege sind den Amttägeu beizufügen.
Für dis Zelt ■■

a) vom 14. 11. 1918 bis Ende Dezember 1918,
b) für den Monat Januar 1919

sind mir gettennte Nachweifungon nach dem vorerwähnten
Formular innerhalb 8 Tagen mit den dazu gehörigen Be¬
legen einzusenden. Eventuell ist Fehlanzeige zu erstatten.

Die Formulare zu den Anträgen bezrv. NochwüsungeN
sind von >der Druckerei Kleiuböhl hier zu beziehen.

Königstein im Taunus , den«7. Febmar 1919.
Der Landrat. I a co b». J



Verfügung über Zahlungsverkehr.
Folgende Verfügung des Herrn Generals Mangln

des Oberbefehlshabers der 10 . Armee , die Erleichterung
zur Aufnahme des wirtschaftlichen Lebens im Rheinlands
betr., wird hiermit der Bevölkerung zur Kenntnis gebracht:

Sämtliche Zahlungsverfahreu , welche sich aus dem
genehmigten geschäftlichen Verkehr ergeben , können vom
3. Februar an mit dem unbesetzten deutschen Gebiet zur
Ausführung gebracht werden unter der Bedingung , daß
sie durch Vermittelung einer von der französischen Ver
waltung speziell bezeichueten Bank erfolgen.

Zu diesem Zwecke find bis auf weiteres folgende
Danken zugelassen:

Reichsbank , Filiale Mainz
Diskonto -Gesellschaft, Filiale Mainz
Kronenberger u . Comp ., Filiale Mainz.

Die Beteiligten können sich deshalb nach freier Wahl
an eine dieser 3 Banken wenden.

Postanweisungen für das unbesetzte Gebiet können
ohne weitere Kontrolle eingesandt werden , falls dieselben
hie Summe von 60 Mark nicht übersteigen.

Anweisungen über höhere Beträge werden nur aus
ganz besonderen Gründen angenommen.

Die Herren Bürgermeister bitte ich diese Verfügung
sowie diejenige über die Zulassung des Postkartenoerkehrs
in Familienanjelegenheiten , die am 7. d. Mts . veröffent¬
licht wurde , in ortsüblicher Weise bekannt zu machen und
einen Abdruck in dem Postamt zum Aushang zu bringen.

Königstein , den 8 . Februar 1919.
Der Landrat : Jacobs.

Kriegs-Rohstaff-Abtilung . "
Bekanntmachung,

dir. F. R. 170/1. 19 K. R. A.
3m Aufträge des Reichsamts für die wirtschaftliche De¬

mobilmachung wird folgendes angeordnet:
Artikel I. .

Die Bekanntnrachung Nr . L. 999/10 . 18 K R A be-
trcffenb Beschlagnahme , Höchstpreise, Melde - und Verkäufs-
pflicht für Ledewbfälle vom 19. Oktober 1918 tritt bis rum
31. März 1919 anher Kraft.

Artikel II.
Diese Bekanntmachung tritt am 10. Januar 1919 in

JuOjt1. *
Berlin , den 10. Januar 1919.

Kriegs -Rohstoff -Abtellung . gez. Wolffhügel.
Wird veröffentlicht.

ttigung der Arbeitsstelle . Diese Bescheinigung muh mit
dem Beglaubigungsvermerk der Ortsbehöcde des Arbeits¬
ortes versehen sein. Wer diese Bescheinigung nicht vor¬
legen kann , hat keinen Anspruch auf Ausstellung der Dauer¬
karte. Nach Genehmigung der Karte muh der jetzt gültige
Ssuf -Lonftuit an das Patzbüro zurückgegeben werden

Die Karte ist nur gültig , wenn sie Stempel und
Nummer des Eintrags des Kommandanten des Arron¬
dissements , des Kommandeurs der Subdivision Wies¬
baden oder der 10 . Armee trägt.

Um unnötige Anträge zu vermeiden , wird darauf
hmgewiefen , dah die Karte nur an Personen , deren
Tätigkeit unter die obenerwähnten Berufszweig » fällt
zur Ausstellung kommen darf.
^ Im Falle einer militärischen Kontrolle ist von den
Inhabern dieser Karte stets der Personalausweis mit
vorzuzeigen.

Der Termin für die Ausstellung der Karte ist so fest
gelegt , dah die auswärts tätigen und in Betracht kom
menden Berufsklassen Gelegenheit haben , den erforder-
uchen Ausweis dafür rechtzeitig zu beantragen . Da die
Sauf -Conduits für den Verkehr mit dem unbesetzten
Deutschland für die obengenannten Berufsklassen nunmehr
ihre Gültigkeit verlieren , hat die Ausstellung der Karte
unverzüglich zu geschehen.

Königstein i. T ., den 10 . Februar 1819.
'_Der Bürgermeister . I . V . : Brühl.

Königstein im Taunus , den 8. Februar 1919.
_ _ Der Land rat . Jacobs.

Betr . Speckabgabe aus «HaitSschlachtungcn.
Andesfleischamts in Berlin hat

lib ' i ^ . ^ !r ^ ^ ' ^ E'i'sRi -'chSernähr,,nasaMttz nachdrück,
aab « ni .» luiefeil-' bn^ bte  Verpflichtung zur Ab-
gav « von Spech aus Hausfchlachtunqen auf Grund der
Verordnung von, 19. 10. 17. (5R. @. Bl S 949) unoer*
b.nn' i? u7 ^ ^ " .b ° steh1 Da die Rüstungsindustrie abge-
stir llire Verwendung des gcsamn .elten Specks

lniichörigen nicht mehr in Frage kommt, hat das
mn* rI rtLn^rui2£^nmf  bestimmt , dah künftig die heran-
N ° " denKi " der . die werdenden und stillenden
der hranhtn  und sonstigen notleidenden Teile
«Ä l  o »f
bie ru verkennen ist, dost mit Rücksicht auf
31 12 s e Beendlgung ^der Hnusschlachtungen bis äumi
svrwmlin, ° &1Ĉ "lallende Sveckmenge geringer ist, als ur-
!ne f fo B56t  letzt schon fest, dah noch
»i °s , «ai’Ste „M **

M . bietenißen W . * n,
b-1e D „Ä ^ ch cĥ ' ^ en vorgenommen und die vorgeschrie-
sosoe? jhr-! onn t f„°d> “ &0el,efert .Önbeit, aufzusordern,
von SBeitmjnfien erUn° 8,,^ I1̂ t JU  ° em, ° en' aur  Vermeidung

ded Specks hat an das Kreislebens-
Ä S ' ,1 A bier zu erfolgen

anacsoll,,',,," ^ cĥ '" ^ bl e gemeinnützige Verwendung des
resilod ersolgt̂ ^ bnrf bl’6 bie  Ablieferung

Königstein km Taunus , den 8. Februar 1919.
_ _ Der Landrat : Jacobs.

- ItA ie‘io S durch Rundschreiben vom 30. Januar d. Js.
des Derrn Dt witgeteilt , werden gemäh der Anordnung

De^en»^ jlaatssekretärs deS Reichsernährungsamtes vom
TchwImberund 30 Dezember 1918 die Brotzulagen für
der ^ chwerstarbeiter mit Ausnahme derjenigen
ei»üestellO âhnverwaltung . vou . 3. Februar 1919 ab

»nd̂ dix̂ sjchdch.debebörde » ersuche ich, hiernach zu verfahren
babnuern. i » ,,Seiner-  und Schiverstnrbeiier der Eisen-
»usorder,, ^ mENötigten Zuiatzkarlen rechtzeitig hier an¬
der fiel 1 ?or >age einer namentlichen Nachweisung
und Scl,m- »» cĥ 1E 'ovltung beschäftigten , als Schmer.
Diejeni ? ^ , !!?/, ^ . ' 1^ ^ ? ^' '!' Onn »en Personen . Nur
Dienstbobiiî Bch durch eine Bescheinigung ihrer
weise » e , o^ uls Schwer - bezw . Schwerstarbeiter aus-
beitkleisi»n^^ " ^ " d .dies unter Berücksichtigung ihrer Ar-
-vciier V ouck> tvstäch,ich noch sind, erhalten die Zulagen

Aus S ^ weiselesaUe» ersuche ich um Bericht.
Berus so„,i° ^ . Ä ^ud geforderten Rnchweisuiig muh der
beitsleistuun ?er ^ der Tätigkeit und die Art der Ar-

Mdnin L aen ?"  hervorgehen.
. * bren 7- Februar 1919.

»̂ ^ ^ ^ orsttzende des Kreieausschnsses : Tacobs.

Französischer Unterricht.
erscheint in vieler Hinsicht vorteilhaft , wenn die Ein-

wohnerschast die Sprache der Besatzung versteht . Wir haben
deshalb auf Veranlassung des Herrn AdministrateurS hier
n- ^Z. ^ " ^ds^ chen Sprachkursus für Erwachsene ein.

lC<’ ^ ^ rricht wird in der Taunusreaischule
sich bereit erklärt , den

SEm ?«  an Wege zu leiten und nimmt dafür Anmeldungen
^ «nntaß " "d ^Dienstag , nachmittags von 4—5 Uhr,

Ä ^ 'ner Wohnung Oelmühlweg 4, (Qusisana » entgegen'
Ton jedem Teilnehmer au diesem Sprachunterricht wird
erbobe»" n von Mk 0,50 für die Unterichtsstundeerhoben , Unbemittelte jedoch können unentgeltlich zuaelassen
Mfttmvck de« Unterrichts ivird am nächstenMittwoch in der Taunus -Zeitung bekannt gegeben.
__ Der Bürgermeister - I . B . : Brühl.

Kohlen -Ausgabe . "
Am Donnerstag , den 13. d. Mts , werden die Kohlen-karte» für die Inhaber der Nr . v

1-̂ 50 vormittags von >/,8- ' /,9 Uhr
lo - M0 „ „ '/ .9- ' ,-10 „

" » VilO- '/. ll „
H - V. 12 »

oU1—800 „ t/ iji 212— 12

Br/nnstoff ^ ' J1Ußr  bA )ält jede Familie zwei Zentner
Kob » rennftoffea . ■erfolgt bei der Firma
Ae .̂ d & Söhue und zwar in nachstehender Reihen-

,r }~ lnr ! am  Donnerstag vormittag von 9 — 12 Uhr
„ 151 —3110 ., Freitag „ u_ ,a
, 301- 450 „ Samstag 9- 12 "
„ 451 —600 „ Piontag „ 9 — !•> "
V 601- 800 „ Dienstag " " 9- 12 "

,^ ,s.D ' A^ abe erfolgt gegen Barzahl ..ng. Biit Namen
versehene Sacke sind miuubrmgen . Diese Termine sind

tigmm .mehr finden ." Sämige keine Berncksich
Königstein , den 5. Februar 1919.

. _Der Magistrat : Krnhl.

Holzversteigerung.
Freitag , den 14 Februar ds. Js ., vormittags 11 Uhr,

^ounni -in der Wirtschaft von Carl Kret zu Oberem » aus
de» Distrikten Windham , Eichvfad und Berg aus dem Ge-
nieinoewalo Oberems sojgendes Gehölz zur Versteigerung:

208 rm  Buchen -Scheit
„ „ -Knüppel

4700 Stück Wellen
73 rm Reiserknüppel.

Oberem », den 3. Februar 1919.
Mrtl , Bürgermeister.
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i>v*V?-Iij I^ er9eont  ® 8beI  ist beauftragt das Wafser-
zu ' erh" ben ° “ nÖ &rÜtC ^ ' ^teljahr 1918

Königslein , den 7. Februar 1919.
_ __ Der Magistrat . I . V : Brühl.

Handels bu 5l bdtet "Nb Angestellten der Industrie , des
^culschland ? Ackerbaus, die in dem nichtbesetzten
nicht täoiirh ° und durch ihre Arbeit berufen sind, wenn
Armeewno ^ m mindesten aber sehr oft die Grenzen der
M'litä bebörn überschreiten, ist seitens der französischen
<>°g 8an !̂ stelle der bisherigen Durchlatzscheme
^UiSlion . onduit8 ) eine Karle genannt „Lurtes de cir-

Dftie o f r? n,al ‘er“ vorgeschrieben worden,
erfolgt Li » !, 1! p« ma»en1; die Ausstellung derselben
^hr abends in der Stunde zwischen8—9

Zwar nur gegen Vorlage einer Beschei-

i., t£ ,t9i4 ' ®ate  f *““1*- " nd Gemeindesteuer wird noch
m den Vormittagsstunden von 8 - 18 U,,e erhoben

"l 'd abgezählk bereit zu halten.
«onigstein , de» 7. Februar 1919.

_ Die Staatssteuerhe bestelle : Gläsfrr.

Mutterberatung in Königstein.
Wegen besserer Heizung findet die Mutter --Beratuna

von jetzt ab im Evangelischen Gemeindehaus statt und
zivar zuin ersten Male am Mittwoch , den 12 Februar
von 2- 4 Uhr nachmittags . ^ -eoruar.

Königstein lTaunne ), den 8. Februar .1919.
_ Säuglings -Fürsor ge Königstein.

Zwangsversteigerung!
9 .u Un ‘.̂ 9 ’ b« ' »lg . vormittags 11 Uhr . vrr-iwar “6“'"

1 Ziegen lamm , 2 Hühner-
anschließend 1 Ziege.

Sammelpunkt der Kausliebhaber an der Bürgermeisterei.
Königstoin , T .. den 8. Februar ISIS.

Mohntn,
_ Merichtsnoklzieher in Kön igstein I. T.

Bekanntmachung für Zalkenstein.
Falkrnstrtn . den 6. Februar 1919.

_ Gemein derechner.

Bekanntmachung für Kelkheim.
Mantag . den 10 . und Dienstag , den II . d» . Alt«

^aat ». und Gemeindesteuer erhoben'Kelkheim , den 7. Februar >919.
__ Staatssteuerhebestelle.  I . A. : Krandt.

Bekanntmachung für Ftschbach.
« - ÄSÄ T„
SiüSS'iwÄSS »" “ "’ i’"

liÄLi ünI tl,P Einhaltung des Hebetermins ivird ersucht.Fischbach, de» 7. Februar 1919.
Die Gemeindekaffe : Knnz.

665 oh9fl5 -LMfnung!
□ ner geehrten Einwohnerschaft von Königstein

und Umgegend zur gefl. Kenntnis , dass ich

Hauptstrasse Nr. 19
(Im Hause von Schneidermeister Georg Kowald)

== ein Ladengeschäft == 8
^ in

S Zigarren , Zigaretten , Rauch -, J
jj :-: Kau- und Schnupftabak r
U eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch . Q
• 8 ^ " Billigste Preise. -Mg
(l . . .. . Mit vorzüglicher Hochachtung 1)

| Königstein . Konrad Vi |i mer  S
Q Beacnten Sie bitte meine Schaufensterauslagen.

Neu eiugetroffen:

10 Nkz.
M . 2.40

1 16, 25 und 32 Nkz. 1 50 Nkz. 1
M . 2.50 | M. 2.70 |

einschliesslich
Steuer.

N i t r 3. (Gasgefiilltc Halbwattlainpen)
25 Watt (Kugelform)

40 u . 60 „
M. 4.60

5.90
einschliesslich

Steuer.

Mainkraftwerke A.-G.
Meldestelle Königstein i. T., Klosterstraße 8.

Geöffnet von 8 - 12 Uhr vorm . , 2 - 4 Uhr nachm.

In der Gemarkung Fischbach i. T.

ein Grundstück mit Waldung,
28 jähriger Holzbestand , 58 Ruten , im Schellenrotb sowie
ein schönes « aumstüch 3.3 R .tien, in der Deisels heck°
der Hand zu verkauMder gegen ein Grundstück an der
Grenze Gemarkung Keltheti» zu tauschen. Ferner ein Grund-
uuck zu oerkanfen am Mühlberg , geeignet für Bauplatz,
m Kelkheim m der Nahe des Klosters, 58 Ruten , angelegt mit
Waldung . Näheres bei «los et Berninger , Kelkheim.

Schwarzer

Astrachan-Krag«»
von Kgst. bis Niederreifenb.
verloren . Abzugeb . geg. Beb
bei K . Kchiier,Kubgass , Kgst.

Essig - Essenz-
♦ Fläschchen 4
zu Haufen  gesucht . Zahle
15 Psg . per Stück . T. gehe
Nachf . 3 . Nolly , Königstein.

erhält man in jeder Menge
felgende emU . Fermularr:
I-aisser -pLsser (Karten! f. da«

'Arrondissement Königstein
Sanf-Condnits f. Einzetreisen
Sanf-Conduits s. Dauerreisen
Sauf-donduits So. 1. 2, 3 für

Nachtvrrkehr,
prrfenalauswrisr,
Ginwohnrrlhtrn,

Kret - und Juckerkerlril-
brsairinigungcn,

Mehtorrdrauchs-
nadiweisungrn,

Zucker -Urrbrauchs - »nd
Hellandsauzeigen,

H aus fch lachtunqsschrinr,
Wechenübrrstchtcn für die

Fleischversorgung,
KrsUgsfüirtnr.
Kestandsfragrbogen,
Schuhbrdarfsscheinr,
Frachtbriefe.
Postbeftimmungen.

Buchdruckerei der
„Tauniis- Miillg"

KönigsteinI.C.

Vraver Junge
kann das ülssee - u. Schreiner.
Handwerk erlernen bei

Anton Klein,
Glaser - u . Schreinermeister,

Königstein

Einige Zentner

Grummet od. Heu
zu kaufen gesucht.

Bäcker Kturm , Falbenstein.

Dimiia
Hbrci^katcnder

und

Kalenderblocks
sind wieder zu haben,

Wandkalender  sind im
Druck und voraussichtlich ab
Mittwoch, den >2. de . Mts .,

<Ut>ausgezogen) vorrätig
Druckerei pb . Kteinböbl,

Königstein,
ßauptstrasse 41 • fernruf hh.

9ieue vernickelte
Bsnien - SchKttsohuhe
Donnerstag abend im 6 Uhr-
Zug liegen geblieben. Wieder¬
bringer erhält Belohnung.

Abzugeben im
Stationsgebäude Königs !.

für Gemeinden und
förltereien:

Oerabfolgezettel
• über holz •

empfiehlt
Druckerei der

»Taunus -Zeitung^
Königstein,

Fernruf 44 : Hauptstraße 41.

k + :
Händlern, Fabrikenu. Privaten

, offeriere:
Reisigbesen

10 Stck. :M .7 —lProbesend .j,
100 Stck : M . 65.- ,
bei 1000 : M 02.- pr . Hd ' .,
b.5000:60.- pr .Hdt . (Wagg .)
I» Resensliels
aus gut. Holz in all . Größen,
la Reisigbesen,
lange ». kurze für alle Zwecke,
garnnt . beite Ware zu.billigst.
Preisen , srachlfr- jed. Station
u. Nachnahme- Off . z. Dienst.

Taunus -Besenlager
Karl Vietr,Kriftel3.C.
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